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Gemeinde Ostenfeld/ Rendsburg 
Gemeindevertretung 
- Der Bürgermeister - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Montag, 7. März 2022 um 19:00 Uhr  
 

im Bürgerzentrum "Alte Schule", Dorfstr. 8, 24790 Ostenfeld/R., 
stattfindenden öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostenfeld ein. 

 
 
Die Sitzung findet unter der 3G-Regel statt. 
 
 

ZUGANG NUR MIT 3G 

✅GEIMPFT ✅GETESTET ✅GENESEN 

Bitte halten Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie Ihr  

Ausweisdokument zur Einlasskontrolle bereit 

 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung,  
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Verpflichtung eines neuen Gemeindevertreters 

3. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit  
gem. § 35 II GO SH 

4. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung  
vom 06.12.2021 

5. Mitteilungen des Bürgermeisters 

6. Einwohnerfragestunde 

7. Gremienbesetzung 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 5  
„Östlich Schmeeredder“ – Aufstellungsbeschluss 

9. Beratung und Beschlussfassung  zur Mitgliedschaft und Mitarbeit ab 2023 in der 
 LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V. bis Ende 2029 

10. Bericht der Amtsverwaltung 

11. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
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 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

12. Bericht der Amtsverwaltung 

13. Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

  

 Öffentlicher Teil 

14. Schließung der Sitzung 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
gez. Martens 

 

Jan-Detlef Martens 
(Der Bürgermeister) 

 

 

Wichtiger Hinweis: 
Mit Rücksicht auf die Vermeidung von möglichen Ansteckungen mit dem Corona-Virus und 
der damit verbundenen Einhaltung der Abstandsregelungen wird die Anzahl der Besucher-
plätze zahlenmäßig auf 5 Personen beschränkt. 


